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d) Ergebnis für die hier interessierende Frage
Geht man davon aus, dass kein Unterschied zwischen 
Sondereigentum an einem Stellplatz nach §  3 Abs.  1 
und Abs. 2 WEG besteht, dürfte es auf den vorgenann-
ten Streit nicht entscheidend ankommen. In der Tei-
lungserklärung wäre dann jedenfalls zum Ausdruck ge-
kommen, dass Sondereigentum an Wohnräumen sowie 
einem Stellplatz gebildet werden soll. Dieses Ergebnis 
wäre daher vom Grundbuchamt so einzutragen. Die 
in §  3 Abs.  1 und Abs.  2 WEG enthaltenen Voraus-
setzungen wären zwar vom Grundbuchamt zu prüfen 
(und hier auch – unstreitig – eingehalten, da Sonder-
eigentum jedenfalls nach § 3 Abs.  1 WEG begründet 
werden kann), müssten aber nicht erklärt werden. Die 
(überobligatorische) Angabe kann insofern kein Eintra-
gungshindernis begründen.

Selbst wenn man (anders als hier vertreten) von einem 
besonderen „Annexeigentum“ ausgehen würde, das 
nicht vom Hauptsacheeigentum getrennt werden kann, 
spräche dies eher dafür, dass im vorliegenden Fall eine 
Eintragung vorzunehmen wäre. Es wäre dann nicht 
nur – wie oben unter lit.  b) dargelegt – kein Gegen-
argument ersichtlich, warum nicht auch an Stellplät-
zen im Freien Annexeigentum nach § 3 Abs.  2 WEG 
begründet werden sollte, sondern auch ein praktisches 
Bedürfnis, solches ausgestalten zu können: So könnte 
(ohne Rückgriff  auf die aus verschiedenen Gründen 
problematischen Sondernutzungsrechte) sichergestellt 
werden, dass Stellplätze nicht an Dritte verkauft werden 
können, denen kein Raumeigentum auf dem Grund-
stück gehört. Auch in diesem Fall sprechen die besse-
ren Gründe dafür, die beantragte Teilungserklärung 
einzutragen.

2. Möglichkeiten der Gestaltung von Sondereigen-
tum nach § 3 Abs. 1 S. 2 WEG
Unabhängig davon, zu welchem Ergebnis man bei den 
vorstehenden Fragen kommt, ist damit noch nicht ent-
schieden, dass Stellplätze stets als separates Sonder-
eigentum gebucht werden müssen. Möglich ist vielmehr 
auch, dass verschiedene Räume einem Miteigentums-
anteil als Sondereigentum nach §  3 Abs. 1 WEG zu-
geordnet werden. Die Räume sind dabei häufi g baulich 
miteinander verbunden (etwa die Räume einer Woh-
nung), zwingend ist dies aber nicht. Insbesondere kön-
nen auch Nebenräume (etwa Kellerräume) gemeinsam 
mit der Wohnung einem Sondereigentum zugeordnet 
werden; dies gilt auch für Stellplätze, deren Raumeigen-
schaft nach §  3 Abs. 1 S. 2 WEG fi ngiert wird (vgl. 
explizit zur Möglichkeit, Wohnräume und Stellplätze in 
einer Sondereigentumseinheit zu verbinden, BeckOGK-
WEG/M.  Müller, §  3 Rn. 76; Zimmer, ZWE 2021, 
436, 438).

BGB §§ 45, 46, 47, 49, 51, 1922 Abs. 1, 1936 
Liquidation des eingetragenen Vereins; Liqui-
dationsgebot; Anfall des Vereinsvermögens 
durch Gesamtrechtsnachfolge oder Übertra-
gung; Übertragung vor Ablauf des Sperrjahres

I. Sachverhalt
Verein A und Verein B sind Gesellschafter der 
X-GmbH. Die Mitglieder von Verein A haben die Auf-
lösung und Liquidation beschlossen und wollen die end-
gültige Löschung beantragen. In der Satzung von Verein 
A ist geregelt, dass das Vermögen bei Aufl ösung des Ver-
eins dem Verein B (also dem anderen Gesellschafter der 
X-GmbH) zufällt.

II. Frage
Muss der Geschäftsanteil an der X-GmbH vor Anmel-
dung der Aufl ösung des Vereins A auf Verein B übertra-
gen werden oder geht der Geschäftsanteil kraft Gesetzes 
mit der Aufl ösung des Vereins A auf den Verein B über?

III. Zur Rechtslage 
1. Anfall des Vereinsvermögens „mit der Aufl ösung“ 
(§§ 45, 46 BGB)
Mit der Aufl ösung des Vereins fällt das Vereinsvermö-
gen gem. § 45 Abs. 1 BGB an die in der Satzung be-
stimmten Personen. Was unter „Anfall“ zu verstehen ist, 
sagt das Gesetz nicht ausdrücklich. Je nach Person des 
Anfallberechtigten ist zu unterscheiden: 

a) Fiskus als Anfallberechtigter
Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so kommt es 
gem. § 46 BGB zu einer Gesamtrechtsnachfolge ent-
sprechend den §§ 1922 Abs. 1, 1936 BGB. Eine Liqui-
dation fi ndet in diesem Fall nicht statt (vgl. § 47 BGB 
und jurisPK-BGB/Otto, 9. Aufl . 2020, §  46 Rn.  5; 
BeckOK-BGB/Schöpfl in, Std.: 1.8.2022, §  46 Rn. 3; 
Baumann/Sikora/Weiß, Hand- und Formularbuch des 
Vereinsrechts, 3. Aufl . 2022, §  13 Rn. 267). „Fiskus“ 
meint im Rahmen der §§ 46, 1936 BGB das Bundes-
land des Vereinssitzes („Fiskus des Landes“, wie es 
§  45 Abs. 3 BGB ausdrücklich formuliert), subsidiär 
den Bund (vgl. Baumann/Sikora/Weiß, § 13 Rn. 267; 
Soergel/Hadding, BGB, 13. Aufl . 2000, §  46 Rn.  1; 
Grüneberg/Weidlich, BGB, 81. Aufl . 2022, §  1936 
Rn. 2; zu derzeit nicht existenten landesgesetzlichen 
Vorschriften i.  S.  d. Art.  85 EGBGB vgl. Münch-
KommBGB/Säcker, 8.  Aufl . 2021, Art.  85 EGBGB 
Rn. 1; Reichert/Schörnig, Vereins- und Verbandsrecht, 
14. Aufl . 2018, Kap. 2 Rn. 4260). 

b) Sonstiger Anfallberechtigter
Ist Anfallberechtigter des Vereinsvermögens nicht der 
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Fiskus, so bedeutet „Anfall“ keineswegs Gesamt-
rechtsnachfolge; die Anfallberechtigung verschaff t der 
begünstigten Person nicht einmal einen unmittelbaren 
Anspruch: Sie erhält lediglich einen auf die Befriedi-
gung der Gläubiger und den Ablauf des Sperrjahres 
(§  51 BGB) bedingten und befristeten schuldrechtli-
chen Anspruch auf Übertragung des Liquidationserlö-
ses (Soergel/Hadding, §  45 Rn. 10; BeckOGK-BGB/
Könen, Std.: 1.9.2022, §  45 Rn. 24; abw. Münch-
KommBGB/Leuschner, 9. Aufl . 2021, § 45 Rn. 6: nur 
künftiger Anspruch; ebenso Staudinger/Schwennicke, 
BGB, 2019, § 45 Rn. 10). Ein anfallberechtigter Dritter 
(also ein Nichtvereinsmitglied) dürfte bis zur tatsäch-
lichen Übertragung des Liquidationserlöses überhaupt 
keinen durchsetzbaren Anspruch haben, weil die Sat-
zung keine Drittwirkung i. S. d. § 328 BGB entfalten 
kann (RGZ 169, 65, 82 f.; BFH DStR 1996, 500, 501; 
Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 
21.  Aufl .  2021, Rn.  406; Reichert/Schörnig, Kap.  2 
Rn.  4263). Eine drittbegünstigende Anfallbestim-
mung lässt sich daher bis zur Beendigung der Schluss-
verteilung ohne Zustimmung des Dritten beseitigen 
(Reichert/Schörnig, Kap. 2 Rn. 4263). 

Im vorliegenden Fall steht damit fest, dass der Ge-
schäftsanteil nur im Wege der Einzelrechtsnachfolge auf 
den anfallberechtigten Verein B übergehen kann (vgl. 
den Begriff  der „Ausantwortung“ in § 49 Abs. 1 BGB; 
dazu Staudinger/Schwennicke, § 49 Rn. 17). Das macht 
eine Abtretung gem. § 15 Abs. 3 GmbHG erforder-
lich.

2. Liquidationsgebot
Im Prinzip können die Vereinsliquidatoren den Ge-
schäftsanteil während der Liquidation (also während 
des Sperrjahres) übertragen, denn die Abwicklung des 
Vereinsvermögens gehört gerade zu den Liquidations-
aufgaben (vgl. § 49 Abs. 1 BGB). Falls der Verein durch 
ordnungsgemäße Abwicklung vor Ablauf des Sperrjah-
res vermögenslos würde, käme sogar eine vorzeitige Lö-
schung (auch Blitzlöschung genannt) in Betracht (vgl. 
OLG Düsseldorf NZG 2013, 1185; MünchKommBGB/
Leuschner, § 76 Rn. 7; Baumann/Sikora/Axmann, § 17 
Rn. 84, 97a; gegen liquidationslose Löschung bei der 
GmbH in jüngerer Zeit aber OLG  Celle NZG  2018, 
1425; vgl. auch Herrler/Blath, Gesellschaftsrecht in 
der Notar- und Gestaltungspraxis, 2. Aufl . 2021, §  6 
Rn. 1762). Eine andere Frage wäre, ob die Liquidatoren 
im Innenverhältnis u. U. einen Beschluss der Mitglie-
derversammlung einholen müssten (verneinend wohl 
die überw. Meinung, vgl. BeckOGK-BGB/Könen, § 49 
Rn. 32; Staudinger/Schwennicke, § 49 Rn. 12; Münch-
KommBGB/Leuschner, § 49 Rn. 7; gegen [entsprechen-
de] Anwendung des § 179a AktG auf Veräußerung in 

der Liquidation Weber, DNotZ 2018, 96, 129; gegen 
entsprechende Anwendung des § 179a AktG auf GmbH 
bzw. KG: BGH DNotZ 2020, 136 = DNotI-Report 
2019, 68; DNotZ 2022, 768). 

Erlaubt dürfte den Liquidatoren im Rahmen der Liqui-
dation jedoch nur die entgeltliche Veräußerung sein, 
denn die unentgeltliche Übertragung an den Anfall-
berechtigten wäre nichts anderes als eine Liquidations-
schlussverteilung vor Ablauf des Sperrjahres und damit 
entgegen §  51 BGB. Es ist zwar umstritten, ob §  47 
BGB ein zwingendes Liquidationsgebot enthält (vgl. 
Staudinger/Schwennicke, §  47 Rn. 11  f.). Klar dürfte 
jedoch sein, dass jede Verteilung von Vereinsvermögen 
an andere Personen als den Fiskus nur im Wege eines 
Liquidationsverfahrens stattfi nden darf (BeckOK-
BGB/Schöpfl in, §  41 Rn.  4; BeckOGK-BGB/Könen, 
§ 47 Rn. 1, 2; Staudinger/Schwennicke, § 47 Rn. 12; 
Soergel/Hadding, Vor §  41 Rn. 4; Baumann/Sikora/
Weiß, § 13 Rn. 260; ausf. K. Schmidt, Verbandszweck 
und Rechtsfähigkeit im Vereinsrecht, 1984, S. 296 f.: 
Die Vorschrift „besagt nur, daß eine Vermögensverteilung 
anders als im Liquidationswege nicht erfolgen darf. Sie be-
triff t also […] nicht die Frage nach dem weiteren Schicksal 
des Vereins (Fortbestand oder Zerschlagung), sondern sie 
regelt für den Fall der Zerschlagung nur die Technik der 
Vermögensverteilung“.). Insbesondere muss vor einer Ver-
mögensverteilung also das Sperrjahr nach §  51 BGB 
eingehalten werden. Ansonsten könnte der Anfallbe-
rechtigte den Vermögensgegenstand nicht kondiktions-
fest erwerben, sondern wäre einem Herausgabeanspruch 
des Vereins ausgesetzt; die Vereinsvertreter würden 
schadensersatzpfl ichtig (vgl. BeckOGK-BGB/Könen, 
§ 51 Rn. 15 ff .; Grüneberg/Ellenberger, § 53 Rn. 2).

3. Ergebnis
Der Geschäftsanteil geht nicht durch Gesamtrechts-
nachfolge auf den anfallberechtigten Verein B über, 
sondern muss gem. § 15 Abs. 3 GmbHG an diesen ab-
getreten werden. Die Vermögensauskehr setzt eine ord-
nungsgemäße Liquidation des Vereins A voraus. 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt eben-
falls für die bisherigen Abruf-Gutachten.


